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RS OGH 1989/6/27 4Ob86/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1989

Norm

UWG §2 D4

Rechtssatz

Wird nur der Gesamtpreis genannt und auf die Möglichkeit von Teilzahlungen ohne jede Angabe der Höhe und Anzahl

der Raten hingewiesen, muß der Kunde nicht von Haus aus damit rechnen, daß bei einer Ratenzahlung eine höhere

Gesamtsumme zu begleichen wäre.
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